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ANLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitätsstadt Gießen 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes GI 01/17 „Zu den Mühlen“ 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage der Verwaltung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gießen 
über die während der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach  
§ 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
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Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 

 

TöB und Behörden: 

1. DB Services Immobilien GmbH (27. Juni 2012) 

2. Regierungspräsidium Gießen (28. Juni 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweisen 

 

TöB und Behörden: 

1. Eisenbahn-Bundesamt ( 03. Juli 2012) 
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Stellungnahme von: DB Services Immobilien GmbH   

vom: 27. Juni 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 

 

 
 

Zu 

1.1 

bis 

1.8 

 

 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise betreffen den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan GI 01/17 „Zu den 
Mühlen“ und wurden bei dessen Erstellung berücksichtigt; sie betreffen aber nicht den 
Inhalt der hier zur Beteiligung stehenden Änderung des Bebauungsplanes. 

Auswirkungen auf die Bebauungsplanänderung: 

keine 
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Stellungnahme von: DB Services Immobilien GmbH   

vom: 27. Juni 2012 

 

 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
1.6 
 
 
1.7 
 
1.8 
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Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen  

vom: 28. Juni 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
2.2 
 

 
 

 

 

2.1 

bis 

2.4 

 

 

Abwägungsvorschlag:  

Die Hinweise betreffen den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan GI 01/17 „Zu den 
Mühlen“ und wurden bei dessen Erstellung berücksichtigt; sie betreffen aber nicht den 
Inhalt der hier zur Beteiligung stehenden Änderung des Bebauungsplanes. 

Auswirkungen auf die Bebauungsplanänderung: 

keine 
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Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen  

vom: 28. Juni 2012 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 
 
2.6 
 
2.7 

 
2.5 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Begründung: 
Entgegen dem hier vorgebrachten Hinweis kommt der Gutachter zu der abschließen-
den Einschätzung, dass in der Realität die tatsächlich auftretenden reflexionsbedingten 
Erhöhungen des Verkehrslärmpegels noch geringer als im Gutachten angenommen sein 
werden, da die Eigenabschirmung der durchfahrenden Züge in den Berechnungen 
nicht berücksichtigt wurde. 
Auswirkungen auf die Bebauungsplanänderung: 
Keine. 
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Begründung: 
Die Grenzwerte des § 2 Abs. 1 16. BImV sind nicht anzuwenden, weil durch die Er-
richtung des Riegelgebäudes westlich der Bahnstrecke kein erheblicher baulicher Ein-
griff i.S.v. § 1 Abs. 2 Satz 1 16. BImV in den Schienenweg erfolgt (BVerwGE 97, 
367, 372; Jarass, BImG, § 41 Rz. 21). 
Für die Beurteilung der Lärmimmissionssituation ist hier die DIN 18005 (Schallschutz im 
Städtebau) die Grundlage, deren Schalltechnischen Orientierungswerte aufgrund der 
bestehenden Vorbelastung durch den vorhandenen Verkehrslärm in Nachbarschaft der 
Bahntrasse bereits erheblich überschritten werden. Aufgrund dieser hohen Lärmbelas-
tung im Bestand wurde bereits im Bebauungsplan Gi 01/18, "Neustädter Tor" für den 
von dieser Planänderung betroffenen Bereich der Anspruch auf passive Schallschutz-
maßnahmen in den Planungsrechtlichen Festsetzungen zum Immissionsschutz aufge-
nommen:  
 
„4.2 An den Gebäuden, deren Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkeh-
rungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gekennzeichnet sind ( Nordanlage Haus-Nr. 1, 3, 5 und 7 ), 
werden die Grenzwert der 16. BImSchV überschritten. Infolge der erheblichen bauli-
chen Eingriffe in diesen Abschnitt der Nordanlage besteht Anspruch auf passive  
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Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen  

vom: 28. Juni 2012 

 

2.8 

 
zu 
2.6 

 

 

 

 

 

zu 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

 

 

Schallschutzmaßnahmen gem. 16. BImSchV und 24. BImSchV.“  
 
Die vorliegende schalltechnische Untersuchung zur Planänderung zeigt, dass durch die 
mit dem rechtsgültigen Bebauungsplan ermöglichte Neubebauung Zu den Mühlen, 
auch bei Ausführung ohne schallabsorbierende Fassade, keine wesentliche Änderung 
der vorhandenen Lärmssituation für die außerhalb des Plangebietes liegenden Bauge-
biete jenseits des Bahndammes eintritt. Wie vorhergehend ausgeführt, besteht hier 
schon ausreichender Schallschutzanspruch aufgrund der bestehen Überschreitung der 
Richtwerte. 
Auswirkungen auf die Bebauungsplanänderung: 
Keine 
 
Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Begründung: 
Neben den zusätzlichen Kosten stehen vordergründig technische Probleme der Ausfüh-
rung einer stark lärmabsorbierenden Fassade entgegen. Der Bauherr hat über ein Jahr 
nach einer konstruktiven Lösung zur Schallabsorption mit der Industrie, mit Bauunter-
nehmen und dem Fraunhofer Institut gesucht, mit dem Ergebnis, dass in Verbindung mit 
Bauvorhaben dieser Art Schallabsorption bislang nicht durchgeführt wurden. Die An-
sprüche an die Schallabsorption kollidieren mit den Anforderungen der gültigen Ener-
gieeinsparungsverordnung (EnEV 2009). 
Auswirkungen auf die Bebauungsplanänderung: 
keine 
 
Abwägungsvorschlag:  
Die Stellungnahme betraf den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan GI 01/17 „Zu 
den Mühlen“ und wurde bei dessen Erstellung berücksichtigt; sie betrifft aber nicht den 
Inhalt der hier zur Beteiligung stehenden Änderung des Bebauungsplanes. 
Auswirkungen auf die Bebauungsplanänderung: 
Keine 
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